
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 
 

 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Mittwoch, den 16.12.2015 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1, statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 28 vom 24.11.2015 öffentlicher Teil 
 

  2. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes Hohenkammer  
 

  2.1 Beschlussmäßige Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen Träger öffentlicher 
Belange in der Öffentlichkeit 
 

  2.2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 

  3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 17 „Sondergebiet Einkaufsmarkt Nord“ 
 

  3.1 Beschlussmäßige Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen Träger öffentlicher 
Belange in der Öffentlichkeit 
 

  3.2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 

  4. 
 

Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung  
 

  5. Bauanträge 
 

  5.1 BA-Nr.  36/2015 Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses in 85411 Hohen-
kammer, Buchenstr. 14, Fl.Nr. 341/5 Gemarkung Hohenkammer 
 

  5.2 BA-Nr. 37/2015 Antrag auf Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage in 85411  
Hohenkammer, Untermarbach 28d, Fl.Nr. 1258/1 Gemarkung Hohenkammer 
 

  5.3 BA-Nr. 38/2015 Antrag auf Neubau eines Betriebsleiter-Wohnhauses mit Garage in 
85411 Hohenkammer, Niernsdorf 10a, Fl.Nr. 1618/4 Gemarkung Hohenkammer 
 

  6. Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren 
 

  6.1 Information über die Durchführung der Beteiligung des Elternbeirates über die  
anstehende Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren 
 

  6.2 Erlass einer neue Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde  
Hohenkammer 



1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

 

  7. Antrag auf Übernahme des Defizites für den Pfarrkindergarten St. Johannes für das Be-
treuungsjahr 2014/2015 
 

  8. Beschluss über die Sondertilgung für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BLE 
 

  9. Herstellung von zwei Anschlussverbindungen der Gehwege im Baugebiet Oberfeld  
BA II in Richtung BA III 
 

10. Schließanlage Grundschule Hohenkammer 
 

11. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 
 

 
 

Hohenkammer, 08.12.2015                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


